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Erfolgreicher Versuch
mit Miitterwohnungen

Geschiedene, verwitwete oder ledige
Frauen mit Kindern haben oft einen
schweren Stand. In vielen Féllen ist es
fiir die Mutter aus finanziellen Griinden
oder wegen ihrer tiglichen Berufsarbeit
nicht moglich, mit ihren Kindern zusam-
menzubleiben. Eine 1950 vom Ziircher
Stadtrat durchgefiihrte Erhebung ergab,
dass damals nur die Hilfte bis ein Drittel
aller geschiedenen oder verwitweten
Miitter mit ihren Kindern zusammen
einen Haushalt fithrten. Von den ledigen
Miittern hatten sogar nur ein Viertel bis
ein Fiinftel ihre Kinder in Eigenpflege.
Durch die anhaltende Wohnungsnot ver-
schlechterten sich die Verhiltnisse da-
mals von Jahr zu Jahr. Kinder geschiede-
ner, verwitweter oder lediger Miitter
mussten zunehmend in Heimen versorgt
oder Pflegefamilien zur Betreuung iiber-
geben werden. Die fiir solche Fille in
Frage kommenden Siauglings- und Ju-
gendheime auf Stadtgebiet waren chro-
nisch iiberbesetzt, und die Kinder muss-
ten zunehmend in auswértigen Heimen
untergebracht werden.

Eine im August 1961 durchgefiihrte
Fragebogenaktion, auf die 250 Miitter
antworteten, zeigte, dass in ungefahr 200
Fallen die vaterlosen Kinder nur deshalb
fremdplaziert waren, weil eine geeignete
Wohnung fehlte. Nun ist es aber eine alte
Tatsache, dass Kinder am besten gedei-
hen, wenn sie in der eigenen Familie blei-
ben und zusammen mit ihren Geschwi-
stern aufwachsen konnen. Auch die be-
ste Heimpflege kann die Familienidenti-
tdt als wichtige Voraussetzung des Sich-
selber-Findens nicht ersetzen.

Dem sozialen und psychologischen
Problem der Unterbringung von vaterlo-
sen Familien in zweckmaéssiger Wohnsi-
tuation wurde bisher in der Schweiz zu
wenig Beachtung geschenkt, insbeson-
dere, wenn es sich um erziehungstiichti-
ge Miitter handelt. Nur in wenigen Ge-
meinden werden Ubergangs- und Notlo-
sungen angeboten. Dies trifft vor allem
auf jene Einrichtungen zu, die Mutter
und Kind nur sehr kurze Zeit gemeinsam
beherbergen konnen. Die meisten dieser
Einrichtungen hatten im iibrigen einen
ausgesprochenen Heimcharakter mit
Gemeinschaftsverpflegung, gemeinsa-
men Wohn- und Aufenthaltsraumen und
mit zum Teil fiir mehrere Miitter gemein-
samen Schlafraumen.

Aus diesem Grunde beschloss der
Zircher Stadtrat 1962 die Erstellung
eigentlicher Wohnsiedlungen fiir allein-
stehende berufstédtige Miitter, wobei der
Standort nicht allzu abgelegen sein darf,

damit die Frauen die in verschiedensten
Stadtquartieren befindlichen Arbeits-
platze ohne allzugrosse Schwierigkeiten
erreichen kdnnen.

Baugenossenschaft St. Jakob schuf
erste integrierte Miitterwohnungen

Eine erste grossere Realisierung eines
solchen Projektes ergab sich mit der im
Sommer 1968 geplanten Wohnsiedlung
«Untermoosy in Ziirich-Albisrieden. Die
Stadt stellte das Land im Baurecht zur
Verfiigung. Bauherr ist die Baugenossen-
schaft St.Jakob. Von den insgesamt 91
Wohnungen konnte das Sozialamt 31 zu
2'%-und 3'%-Zimmern als Mitterwohnun-
gen zur Vermittlung Gibernehmen. Sie
sind in alle sieben Hauser der Uberbau-
ung verstreut, so dass einer moglichen
Isolierung oder gar Diskriminierung vor-
gebeugt werden konnte. Bei der bauli-
chen Gestaltung wurden den spezifi-
schen Bediirfnissen vaterloser Familien
Rechnung getragen. Dariiber hinaus be-
sitzt die Uberbauung «Untermoos» ein
vom Schulamt betreutes Tagesheim fiir
Schulpflichtige, in dem bis 30 Kinder auf-
genommen werden. Es besteht fir die
Mieterinnen der Miitterwohnungen die
Moglichkeit von Mietzinszuschissen,
die sich nach dem Einkommen und der
Grosse der Familie richten. Um die Miit-
terwohnungen ihrer Zweckbestimmung
zu erhalten, fiihrt eine Verheiratung der
Mieterin, die erreichte Volljahrigkeit des
jingsten Kindes oder der dauernde
Wegzug der Kinder zur Auflosung des
Mietvertrages.

Dieser in der Schweiz erstmalige Ver-
such mit Miitterwohnungen als Bestand-
teil einer Gesamtiiberbauung hat sich
seit ihrer Inbetriebnahme bestens be-
wahrt. Es hat sich vor allem gezeigt, dass
die vaterlosen Haushalte sich sehr gut in
die ganze Wohnpartnerschaft integriert
haben. Damit sind den Miittern und den
Kindern fiir das Zusammenbleiben in
einer intakten Familiengemeinschaft op-
timale Chancen geboten.

Notig wire eine
Mischrechnung

Viele Genossenschaften werden vor
die Frage gestellt, ob Mietzinsreduktio-
nen vorgenommen werden miissen. Jene
Baugenossenschaften, welche einen
grosseren Anteil ihrer Wohnungen aus
der Vorkriegszeit besitzen, sind gezwun-
gen, diese zu renovieren. Obwohl nach
den Umbauten nicht von Luxuswohnun-

gen gesprochen werden kann, ergeben
sich pro Wohnung ausserordentlich
hohe Kosten.

Die wihrend 30 oder mehr Jahren in
den Erneuerungsfonds eingelegten Be-
trage zuzlglich Verzinsung zu 4% erge-
ben nur bescheidene Summen, die von
den Umbaukosten in Abzug zu bringen
sind. Von den verbleibenden Kosten
konnen 70% aufgewertet werden, was zu
betrachtlichen Mietzinserhéhungen
fithrt. Diese, aufgestockt auf den bisheri-
gen Mietzinsen, ergeben Betrige, die
dem Genossenschafter nicht zugemutet
werden konnen. So wird oft eine Miete
angesetzt, die man als «verniinftigy» be-
zeichnet. Die Genossenschaft dagegen
hat einen betrdchtlichen Verlust durch
zu kleine Einnahmen zu verzeichnen. Zu
beachten ist ferner, dass ja die Einlagen
in Erneuerungs- und Amortisationsfonds
von den neuen Anlagekosten erfolgen
muss, die Belastung der Gesamtrech-
nuri?eadurch nur noch grosser wird.

Solche umgebaute Wohnungen erge-
ben keine verniinftige Rendite. Es ist des-
halb nicht zu verstehen, dass man den
Genossenschaften nicht bewilligt, eine
Mischrechnung zu machen. Dies wiirde
dazu fithren, dass alle jene Bauetappen
mit auch heute noch giinstigen Mietzin-
sen einen Teil der Lasten der renovier-
ten oder von Neubauten iibernehmen
wirden. Die finanziellen Grundlagen
konnten sich dadurch bei vielen Genos-
senschaften verbessern. Bei der Durch-
sicht der Jahresberichte kann man im-
mer wieder feststellen, dass oft Reserven
vorhanden sind, die flissigen Mittel je-
doch fehlen!

Die Mietzinserhohungen bei den Ge-
nossenschaften mit subventionierten
Wohnungen erfolgen gemiss den Aufla-
gen durch die Behorden. In diesem Zu-
sammenhang sei auch darauf verwiesen,
dass oft Aufschlage von 2% oder 2'%.%
vorgenommen werden durften, als «an-
derswo» durchwegs mit 5% oder mehr
operiert wurde.

Wenn Genossenschaften in Schwie-
rigkeiten geraten, und dies sind doch
einige, fragt niemand danach, wie be-
scheiden man mit den Mietzinserhéhun-
gen war. Im Gegenteil, heute heisst es:
Es war falsch, die Mieten nicht immer
der neuen Situation angepasst und Re-
serven angelegt zu haben, denn dann wé-
ren die heute leider nicht vorhandenen
Mittel da.

Vielleicht sind die Mieter und Genos-
senschafter doch verniinftiger und be-
reit, im Interesse von Genossenschaft
und Zukunft, auf eine Mietzinsreduktion
zu verzichten und somit zu einer finan-
ziellen Gesundung der Genossenschaf-
ten beizutragen. Die kommenden Gene-
ralversammlungen sollten an entspre-
chende Orientierung und eventuell Be-
schlussfassungen beitragen.

H. Meister, Ziirich

49



	Nötig wäre eine Mischrechnung

